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§ 410 ASVG Bescheide der
Versicherungsträger in

Verwaltungssachen.
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Der Versicherungsträger hat in Verwaltungssachen, zu deren Behandlung er nach § 409 berufen ist, einen

Bescheid zu erlassen, wenn er die sich aus diesem Bundesgesetz in solchen Angelegenheiten ergebenden Rechte

und Pflichten von Versicherten und von deren Dienstgebern oder die gesetzliche Haftung Dritter für

Sozialversicherungsbeiträge feststellt und nicht das Bescheidrecht der Versicherungsträger in diesem

Bundesgesetz ausgeschlossen ist. Hienach hat der Versicherungsträger in Verwaltungssachen insbesondere

Bescheide zu erlassen:

1. 1.wenn er die Anmeldung zur Versicherung wegen Nichtbestandes der Versicherungspflicht oder der

Versicherungsberechtigung oder die Abmeldung wegen Weiterbestandes der Versicherungspflicht ablehnt

oder den Versicherungspflichtigen (Versicherungsberechtigten) mit einem anderen Tag in die Versicherung

aufnimmt oder aus ihr ausscheidet, als in der Meldung angegeben ist,

2. 2.wenn er einen nicht oder nicht ordnungsgemäß Angemeldeten in die Versicherung aufnimmt oder einen

nicht oder nicht ordnungsgemäß Abgemeldeten aus der Versicherung ausscheidet,

3. 3.wenn er die Entgegennahme von Beiträgen ablehnt,

4. 4.wenn er die Haftung für Beitragsschulden gemäß § 67 ausspricht,

5. 5.wenn er einen Beitragszuschlag gemäß § 113 vorschreibt,

6. 6.wenn er einen gemäß § 98 Abs. 2 gestellten Antrag auf Zustimmung zur Übertragung eines

Leistungsanspruches ganz oder teilweise ablehnt,

7. 7.wenn der Versicherte oder der Dienstgeber die Bescheiderteilung zur Feststellung der sich für ihn aus

diesem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten verlangt,

8. 8.wenn er entgegen einer bereits bestehenden Pflichtversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG auf Grund ein

und derselben Tätigkeit die Versicherungspflicht gemäß § 4 Abs. 4 als gegeben erachtet,

9. 9.wenn er eine Teilgutschrift nach § 14 APG überträgt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2013)

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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